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Prüfungsordnung II 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 4. Juh 1994 AZ 22.80 Nr. 199 

Nachstehend werden die Verordnung des Ober-
kirchenrats über die II. Evang.-theol. Dienstprüfung 
(PO II) vom 28. Juni 1994 und die hierzu erlassenen 
Ausführungsbestimmungen bekanntgemacht. Zur Er-
leichterung der Handhabimg sind die Ausführungsbe-
stimmungen jeweils hinter den Bestimmungen der 
Verordnung wiedergegeben, zu denen sie gehören. 

D i e t r i c h 

Verordnung des Oberkirchenrats 
über die II. Evang.-theol. 
Dienstprüfung (PO II) 
mit Ausführungsbestimmungen 

vom 28. Juni 1994 

Zur Ausführung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 Württ. Pfar-
rergesetz wird nach Beratung gem. § 39 Abs. 1 Kir-
chenverfassung verordnet: 

§ 1 
Zweck der Prüfung / Grundbestimmung 

Die II. Evang.-theol. Dienstprüfung dient dem 
Nachweis, daß die Bewerber die für ihre Verwendung 
im Pfarrdienst erforderlichen Kermtnisse und Fähig-
keiten, insbesondere theologisches Urteilsvermögen, 
erworben haben. 

§2 
Prüfungsausschuß 

(1) Der Prüfungsausschuß setzt sich zusammen aus 
Mitgliedern des Oberkirchenrats, aus Mitgliedern der 
Kollegien des Pfarrseminars und des Päd.-Theol. Zen-
trums sowie weiteren Pfarrern und Kirchenbeamten 
und dem Leiter des Prüfungsamts. 

(2) Der Oberkirchenrat beruft die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter. Er 
bestimmt, welches theologische Mitglied des Ober-
kirchenrats Vorsitzender ist. Im Falle der Verhinde-
rung des Vorsitzenden vertritt diesen der Leiter des 
Prüfungsamts. 

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitgheder anwesend ist. 

(4) Der Prüfungsausschuß bestimmt die Klausurauf-
gaben und setzt die Fachnote der einzelnen Prüfungs-
leistungen und die Gesamtnote in der Schlußsitzung 
fest. 
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(5) Für die Organisation und Durchführung der Prü-
fung ist das Prüfungsamt zuständig. 

(6) Der Leiter des Prüfungsamtes kann im Einverneh-
men mit dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
weitere Pfarrer, Kirchenbeamte und in besonders be-
gründeten Fällen kirchliche Mitarbeiter zu Prüfern und 
Korrektoren bestellen, die nicht Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sind. 

z u § 2 

2.1 Der Oberkirchenrat beruft für die Dauer von 
drei Jahren zwei theologische Mitglieder und ein 
juristisches Mitglied des Oberkirchenrats, zwei 
Mitglieder des Kollegiums des Pfarrseminars, ein 
Mitglied des Kollegiums des Päd.-Theol. Zentrums 
und zwei weitere Pfarrer und Kirchenbeamte in den 
Prüfungsausschuß. Der Leiter des Prüfungsamtes 
gehört dem Prüfungsausschuß kraft Amtes an. Für 
die laufende Amtsperiode karm der Oberkirchenrat 
bis zu zwei weitere Pfarrer oder Kirchenbeamte in 
den Prüfungsausschuß berufen. 

2.2 Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der 
Prüfungsausschuß für alle Entscheidungen im 
Rahmen des Prüfungsverfahrens zuständig. 

2.3 Der Leiter des Prüfungsamtes besteüt die 
Prüfer und Korrektoren aus dem Kreis der Mitglie-
der des Prüfungsausschusses und nach § 2 Abs. 6. 
Wird ein kirchlicher Mitarbeiter bestellt, so muß 
der weitere Prüfer oder Korrektor Pfarrer oder 
Kirchenbeamter sein. 

§ 3 
Meldimg zur Prüfung 

Das Prüfungsamt setzt fest, bis zu welchem Ter-
min die Meldung zur jeweiligen II. Evang.-theol. 
Dienstprüfung zu erfolgen hat. Sie hat auf dem vom 
Prüfungsamt vorgesehenen Formblatt über den 
Dienstweg zu erfolgen. 

§ 4 
Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur II. Evang.-theol. Dienstprüfung kann zuge-
lassen werden, wer zu Beginn der Klausuren minde-
stens zwei Jahre im Vorbereitungsdienst der 
Landeskirche war und in dieser Zeit mindestens für 
18 Monate, davon mindestens 12 Monate in dersel-
ben Gemeinde, die übertragenen Dienstaufgaben 
und die angeordneten Ausbildungsveranstaltungen 
wahrgenommen hat. 

(2) Der Abschluß der I. Evang.-theol. Dienstprüfung 
darf zu Beginn der Klausuren der II. Evang.-theol. 
Dienstprüfung nicht länger als sieben Jahre zurück-
liegen. 

(3) Der Oberkirchenrat kann Ausnahmen von den Be-
stimmungen von Abs. 1 und 2 zulassen. 

§ 5 
Prüfungsleistungen 

Bei der II. Evang.-theol. Dienstprüfung sind fol-
gende Prüfungsleistungen zu erbringen: 

1. eine Prüfungspredigt (§ 6) 

2. eine Prüfungslehrprobe (§ 7) 

3. eine Hausarbeit (§ 8) 

4. vier Klausuren (§ 9) 

5. vier mündliche Prüfungen (§ 10) 

§6 
Prüfungspredigt 

(1) Die Prüfungspredigt umfaßt die Vorarbeiten (ein-
schließUch schriftlich ausgefertigter Predigt) und die 
gehaltene Predigt. 

(2) Die Prüfungspredigt wird in der Regel am Dienst-
ort des betreffenden Bewerbers gehalten. 

(3) Das Prüfungsamt genehmigt auf Vorschlag des 
Dekanatamtes zuvor Text, Termin und Ort der Pre-
digt und die Zusammensetzung der Prüfungskom-
mission. 

(4) Die vom Prüfungsamt genehmigte Prüfungskom-
mission bewertet getrennt die Vorarbeiten (ein-
schließlich schriftlich ausgearbeiteter Predigt) und 
die gehaltene Predigt. Unter Berücksichtigung der 
Gestaltung des gesamten Gottesdienstes kann die 
Note der gehaltenen Predigt um eine halbe Note ver-
ändert werden; die Veränderung ist zu begründen. Die 
Vorarbeiten (einschließlich schriftlich ausgearbeite-
ter Predigt) werden außerdem von einem vom Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses bestellten Korrektor 
bewertet. 

(5) Die Endnote für die Vorarbeiten (einschließlich 
schriftlich ausgearbeiteter Predigt) wird aus dem 
Durchschnitt der Noten errechnet, die der vom Vorsit-
zenden bestellte Korrektor und die die Prüfungskom-
mission erteilt haben. Dabei wird die Note des 
Zentralkorrektors doppelt gewertet. 

Die Fachnote für die Prüfungspredigt wird aus 
dem Durchschnitt der Endnote für die Vorarbeiten 
(einschließlich schriftlich ausgearbeiteter Predigt) und 
der Note für die gehaltene Predigt errechnet. Dabei 
wird die Endnote für die Vorarbeiten (einschließlich 
schriftlich ausgearbeiteter Predigt) emfach und die 
Note für die gehaltene Predigt doppelt gewertet. 
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z u § 6 

6.1 Der Text für die Prüfungspredigt ist in der 
Regel die aufgrund des Perikopengesetzes festge-
legte Perikope für den Sonn- bzw. Feiertag, an dem 
die Prüfungspredigt gehalten wird. 

6.2 Der Prüfungskonraiission für die Prüfungs-
predigt gehören an: der zuständige Dekan und 
zwei weitere Personen, von denen mindestens 
eine die I. und II. Evang.- theol. Dienstprüfung 
abgelegt haben und ordiniert sein sowie die Min-
destzeit im unständigen Dienst im Pfarramt absol-
viert haben muß. Vorsitzender der 
Prüfungskommission ist der Dekan. Bei vorher-
sehbarer Verhinderung des Dekans beruft das 
Prüfungsamt einen anderen Theologen, der die 
I. und II. Evang.- theol. Dienstprüfung abgelegt 
hat und ordiniert ist. Keines der Mitglieder darf 
Pfarrer oder Glied der Kirchengemeinde sein, in 
der der Bewerber Dienst tut. 

6.3 Dem Bewerber ist Gelegenheit zu geben, zu 
Anfang der Beratung der Prüfungskommission zu 
den Vorarbeiten, zu der gehaltenen Predigt und zur 
Gestaltung des Gottesdienstes Stellung zu neh-
men. 

6.4 Das Nähere wird in einem Erlaß geregelt. 

§ 7 
Prüfungslehrprobe 

(1) Die Prüfungslehrprobe umfaßt den Unterrichtsent-
wurf und die gehaltene Lehrprobe. 

(2) Die Prüfungslehrprobe wird in der Regel am 
Dienstort des betreffenden Bewerbers gehalten. 

(3) Das Prüfungsamt genehmigt zuvor Thema, Ter-
min und Ort der Lehrprobe und die Zusammensetzung 
der Prüfungskommission. Das zuständige Dekanatamt 
(Schuldekan) macht hierfür einen Vorschlag. 

(4) Der Unterrichtsentwurf und die gehaltene Lehr-
probe werden von der vom Prüfungsamt genehmig-
ten Prüfungskommission getrennt bewertet, der 
Unterrichtsentwurf außerdem von einem vom Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses bestellten Kor-
rektor. 

(5) Die Endnote für den Unterrichtsentwurf wird aus 
dem Durchschnitt der Noten errechnet, die der vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellte Kor-
rektor und die die Prüfungskonmiission erteilt haben. 
Dabei wird die Note des Zentralkorrektors doppelt 
gewertet. 

Die Fachnote für die Prüfungslehrprobe wird aus 
dem Durchschnitt der Endnote für den Unterrichtsent-

wurf und der Note für die gehaltene Stunde errechnet. 
Dabei wird die Endnote für den Unterrichtsentwurf 
einfach und die Note für die gehaltene Stunde doppelt 
gewertet. 

z u § 7 

7.1 Als Dienstort gilt der Ort, an dem der Be-
werber in der Regel Religionsunterricht erteilt. 

7.2 Das Thema der Prüfungslehrprobe wird in 
der Regel aus der Unterrichtsemheit genommen, 
die zur Zeit der Lehrprobe in der betreffenden 
Klasse behandelt wird. 

7.3 Der Prüfungskommission für die Prüfungs-
lehrprobe gehören drei Personen an: der für den 
Dienstort des Bewerbers zuständige Schuldekan 
oder dessen Vertreter als Vorsitzender, ein in der 
Religionspädagogik erfahrener ordinierter Theo-
loge und ein in der staatlichen Schulverwaltung 
oder im staatlichen Prüfungswesen erfahrener 
Lehrer, der der evangelischen Kirche angehört und 
die vocatio besitzt. Außer dem Schuldekan dürfen 
der Kommission keine Personen angehören, die an 
der Ausbildung des Bewerbers unmittelbar betei-
ligt waren. 

7.4 Dem Bewerber ist Gelegenheit zu geben, zu 
Anfang der Beratung der Prüfungskonmiission zu 
dem Unterrichtsentwurf und zu der gehaltenen 
Stunde Stellung zu nehmen. 

7.5 Das Nähere wird in einem Erlaß geregelt. 

§8 
Hausarbeit 

(1) Der Bewerber fertigt eine Hausarbeit über ein The-
ma seiner Wahl aus dem Gebiet der Praktischen Theo-
logie an, das dem Prüfungsamt mit dem Antrag auf 
Genehmigung vorzulegen ist. Der Bewerber soll in der 
Hausarbeit nachweisen, daß er ein Thema aus der 
kirchlichen oder pfarramtlichen Praxis reflektieren 
und seinen eigenen Standpunkt theologisch begründen 
kann. 

(2) Die Hausarbeit ist in maschinenschriftlicher Form 
zu fertigen und darf einschließlich der Aimierkungen 
nicht mehr als 50 Seiten umfassen (35 Zeilen pro Seite, 
durchschnittlich 60 Anschläge pro Zeile). Überschrei-
tet die Hausarbeit diesen Umfang, so kann der Korrek-
tor die Bewertung um bis zu einer vollen Note 
herabsetzen. 

(3) Die Hausarbeit wird von zwei vom Prüfungsamt 
bestimmten Korrektoren bewertet. Die Fachnote ist 
der Durchschnitt der beiden Noten. Liegen die beiden 
Noten um mehr als drei halbe Noten auseinander, so 
wird vom Prüfungsamt ein dritter Korrektor bestellt. 
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Aus dem Durchschnitt dieser drei Noten ergibt sich die 
Fachnote. 

z u § 8 

8.1 Das Prüfungsamt setzt fest, bis zu welchem 
Termin das Thema für die Hausarbeit zur Geneh-
migung vorgelegt und die Hausarbeit abgegeben 
werden muß. 

mitzuteilen, das einen dritten Korrektor bestellt. Aus 
dem Durchschnitt dieser drei Noten ergibt sich die 
Fachnote. 

(6) Wird eine Klausurarbeit nicht abgegeben, so wird 
sie als nicht erbrachte Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend" (5) bewertet. 

z u § 9 

8.2 Der Termin für die Abgabe der Hausarbeit 
kann vom Prüfungsamt in Ausnahmefällen, insbe-
sondere bei Erkrankung, verlängert werden. Im 
Fall der Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis vor-
zulegen. 

8.3 Das Literaturverzeichnis und ein Dokumen-
tationsteil, der unveröffentlichte Quellen und un-
zugängliche Texte enthalten kann, wird bei der 
Feststellung des Umfangs der Arbeit nicht mitge-
zählt. 

8.4 Die Hausarbeit muß eine Erklärung darüber 
enthalten, daß sie ohne fremde Hilfe ausgefertigt 
worden ist. Wenn eine Themenberatung in An-
spruch genommen wurde, so ist das Ergebnis kurz 
darzustellen. 

8.5 Der Oberkirchenrat veröffentlicht jeweils 
eine Liste mit Vorschlägen für das Thema der 
Hausarbeit. Die Themen werden aus den in § 9 
Abs. 1 c und § 10 Abs. 1 genannten Fächern ent-
nommen. 

§ 9 
Klausuren 

(1) In folgenden Prüfungsfächern sind Klausuren zu 
schreiben: 

a) BibUsche Theologie 

b) Systematische Theologie 

c) Pastoraltheologie 

d) Kirchenrecht / KirchUche Verwahung 

(2) Die Klausuraufgaben werden in einer Sitzung des 
Prüfungsausschusses festgelegt. 

(3) Die Bearbeitungszeit beträgt drei Stunden. 

(4) Der Prüfungsausschuß legt die Hilfsmittel fest. 

(5) Die Klausuren werden von jeweils zwei Korrekto-
ren getrennt bewertet. Sie sollen sich auf eine gemein-
same Note einigen, die zu begründen ist. Können sich 
die Korrektoren nicht auf eine gemeinsame Note eini-
gen, so haben sie ihre Bewertungen dem Prüfungsamt 

9.1 Für die Klausuren im Fach Biblische Theo-
logie, Systematische Theologie und Pastoraltheo-
logie werden jeweils vier und im Fach 
Kirchenrecht / KirchUche Verwaltung drei The-
men zur Wahl festgelegt. 

9.2 In der Klausur im Fach BibUsche Theologie 
wird die Fähigkeit vorausgesetzt, Texte (Urtext) 
auszulegen und in übergreifende bibUsche Zusam-
menhänge einzuordnen. Eine Bibel in deutscher 
Sprache wird zur Verfügimg gestellt. 

9.3 Das Prüfungsamt verlängert bei Bewerbern, 
die beim Schreiben stark behindert sind, auf An-
trag die Bearbeitungszeit angemessen. 

9.4 Die Aufsicht bei der Ausarbeitung der Klau-
suren wird von einem vom Prüfungsamt bestimm-
ten Pfarrer der Landeskirche geführt. 

9.5 Auf der ersten Seite jeder Klausurreinschrift 
hat der Bewerber Fach, Aufgabe und den ihm zu-
gewiesenen Decknamen zu schreiben. Auf jedem 
weiteren Bogen sind das Fach und der Deckname 
zu wiederholen. Auch wenn keine Klausuraufgabe 
bearbeitet wird, muß der für diese Klausur be-
stimmte Bogen abgegeben werden. 

9.6 Die vom Prüfungsausschuß bestimmten 
Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt. Nur 
diese dürfen für die Bearbeitung der Klausuren 
verwendet werden. Der Bewerber darf keine Hilfs-
mittel mit sich führen. Etwa vorgefundene uner-
laubte Hilfemittel sind unverzüglich 
wegzunehmen. Die Aufsichtsführenden haben 
hiervon und von sonstigen Verstößen gemäß § 11 
unverzügUch dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses Mitteilung zu machen. 

9.7 Vor Beginn der Prüfung sind die Bewerber 
durch die Aufsichtsführenden auf die richtige 
Form der Ausarbeitung (Nr. 5), auf das Verbot des 
Gebrauchs unerlaubter Hilfsmittel (Nr. 6) und die 
Folgen einer Täuschung und eines Ordnungsver-
stoßes gemäß § 11 sowie die Folge der Nichtabga-
be einer Arbeit (Abs. 6) durch Verlesen der 
betreffenden Vorschriften hinzuweisen. 

9.8 Die Aufsichtsführenden erhalten jeweils 
die Themen für eine Klausur in verschlossenem 
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Umschlag zugestellt. Sie öffnen den Umschlag in 
Gegenwart der Bewerber, verteilen die in schrift-
licher Form vorüegenden Themen an die Bewer-
ber und geben die Zeit der Abgabe der Arbeit 
bekannt. Die Aufsichtsführenden oder deren Stell-
vertreter haben die ganze Zeit über unausgesetzt 
anwesend zu sein. Sie haben darauf zu achten, daß 
nicht mehrere Personen gleichzeitig während der 
Prüfungszeit den Raum verlassen. Eine halbe 
Stunde und zehn Minuten vor Ablauf ermnern sie 
an die Abgabefrist. Nach Ablauf der Bearbeitungs-
zeit sind die Arbeiten abzuUefem, auch wenn sie 
unvollendet sind. 

(3) Das Fach, in dem die Hausarbeit geschrieben wur-
de, wird mündlich nicht geprüft. Wird bei der Hausar-
beit ein Thema aus den Fächern „Pastoraltheologie", 
„Diakonie imd Gesellschaftsdiakonie" oder „Würt-
tembergische Kirchengeschichte" bearbeitet, so ent-
fällt die mündliche Prüfung in den Fächern „Diakonie 
und Gesellschaftsdiakonie" und „Württembergische 
Kirchengeschichte". 

(4) Bei der Meldung zur Prüfung hat der Bewerber für 
die einzelnen Prüfungsfächer, in denen er eine münd-
liche Prüfung abzulegen hat, ein Spezialgebiet anzu-
geben. 

9.9 Die Aufsichtsführenden nehmen die Arbei-
ten von den einzelnen Bewerbern vor ihrem Weg-
gang in Empfang und stellen sie unverzüglich dem 
Prüfungsamt zu. Nach Abgabe der Arbeiten an die 
Aufsichtsführenden darf an ihnen nichts mehr ge-
ändert werden. 

9.10 Über den Verlauf jeder schriftlichen Prü-
fung wird von den Aufsichtsführenden eine Nie-
derschrift gefertigt, die unverzüglich dem 
Prüfungsamt abzugeben ist. Sie enthält die Anga-
ben über die Ausführung der Nr. 7 und 8, die Zeit 
der Abgabe der letzten Arbeit, etwaige besondere 
Vorkommnisse, z.B. Ausbleiben einzelner Teil-
nehmer, Zuwiderhandlungen gegen Nr. 6 und 
Täuschungen. 

§10 
Mündliche Prüfungen 

(1) In folgenden Prüfungsfächern finden mündliche 
Prüfungen statt: 

a) Homiletik 

b) Seelsorge 

c) Religionspädagogik 

d) Liturgik und Hymnologie 

e) Diakonie und Gesellschaftsdiakonie 

f) Württembergische Kirchengeschichte 

Die Bewerber werden einzeln geprüft. Die von 
ihnen genannten und vom Prüfungsamt genehmigten 
Spezialgebiete werden berücksichtigt. 

(2) Die Bewerber werden wahlweise in den Fächern 
„Diakonie und Gesellschaftsdiakonie" oder „Würt-
tembergische Kirchengeschichte" geprüft. Sie haben 
bei der Meldung zur Prüfung anzugeben, in welchem 
dieser beiden Prüfungsfächer sie mündUch geprüft 
werden wollen. 

(5) Im Fach Liturgik und Hymnologie wird in der 
ersten Hälfte der Prüfung Grundwissen aus den Be-
reichen der Liturgik und Hymnologie geprüft. In der 
zweiten Hälfte wird nach Wahl des Bewerbers ein 
Spezialgebiet aus dem Bereich der Liturgik oder der 
Hymnologie geprüft. Auf Wunsch kann auf einem 
Instrument eigener Wahl vorgespielt werden. 

(6) Die Dauer der mündlichen Prüfungen beträgt je-
weils 15 Minuten, im Fach Liturgik und Hymnologie 
20 Minuten. Sie verlängert sich in diesem Fach auf 25 
Minuten, sofern auf einem Instrument vorgespielt 
wird. 

(7) Die Prüfungskommission besteht aus einem Ver-
treter des Oberkirchenrats, der den Vorsitz führt, und 
zwei weiteren Fachprüfem, von denen der jeweils 
Nichtprüfende protokolliert. 

zu §10 

10.1 Das Protokoll über jede mündüche Prüfung, 
das die geprüften Themen kurz kennzeichnet und 
die Bewertung enthäU, wird von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterzeichnet. 

10.2 Die Prüfungsleistung wird von allen Mit-
gliedern der Prüfungskommission bewertet. Sie 
sollen sich auf eine Note einigen. Können sie sich 
nicht auf eine Note einigen, so bildet der Durch-
schnitt der abgegebenen Noten die Fachnote. 

§11 
Täuschung und Ordmmgsverstoß 

(1) Unternimmt es ein Bewerber, das Ergebnis einer 
Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend" (5) bewertet. Auf die in Satz 1 vorge-
sehenen Folgen kann auch erkannt werden, wenn ein 
Bewerber nach Ausgabe der Prüfungsaufgabe uner-
laubte Hilfsmittel mit sich führt. Hat der Bewerber 
bei einer Prüfung getäuscht oder nicht zugelassene 
Hilfsmittel benützt und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
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kann die ergangene Prüfungsentscheidung nachträg-
lich widerrufen werden. Das Prüfungszeugnis ist ein-
zuziehen. 

(2) Von der jeweiligen Prüfungsleistung kann ausge-
schlossen werden, wer den geordneten Ablauf der 
Prüfung empfindlich stört. Die betreffende Prüfungs-
leistung gilt als nicht erbracht und wird mit „nicht 
ausreichend" (5) bewertet. 

(3) Entscheidungen gemäß Abs. 1 trifft der Prüfungs-
ausschuß. Soweit erforderlich, wird ein neues Prü-
fungszeugnis ausgestellt. Für die Wiederholung der 
Prüfung gilt § 16; die Frist für die Wiederholung der 
Prüfung beginnt mit dem Zeitpunkt des Widerrufs. 

(4) Die jeweilige Prüfungskommission bzw. der je-
weilige Aufsichtsführende können in Fällen von 
Abs. 2 einen Ausschluß verfügen. Gegen die Entschei-
dung kann der Bewerber innerhalb von 48 Stunden 
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Einwen-
dungen erheben. Wird diesen stattgegeben, so ist die 
Prüfung zu wiederholen. 

§12 
Versäumnis und Rücktritt von der Prüfung 

(1) Bleibt ein Bewerber ohne wichtigen Grund ei-
nem einzelnen Prüfungstermin fern, so wird die 
versäumte Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-
chend" (5) bewertet. Dasselbe gilt, wenn die Haus-
arbeit ohne wichtigen Grund nicht oder nicht 
fristgerecht eingereicht wird. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Prüfungsleistungen, die der 
Bewerber als Folge eines vom Prüfungsamt nicht ge-
nehmigten Rücktritts nicht erbringt. Genehmigt das 
Prüfungsamt den Rücktritt, so gilt die Prüfung als nicht 
unternommen. Die Genehmigung zum Rücktritt kann 
nur erteilt werden, wenn der Bewerber aus wichtigem 
Grund am Ablegen der Prüfung verhindert ist. Die für 
das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachten 
Gründe müssen unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Im Falle der Erkrankung 
kann der Rücktritt nur genehmigt werden, wenn der 
Bewerber unverzüglich eine ärztliche Untersuchung 
herbeigeführt hat. 

zu §12 

12.1 Das Zeugnis eines Amtsarztes oder eines 
Vertrauensarztes der Landeskirche kann verlangt 
werden. 

12.2 Aus wichtigem Grund versäumte Prüfungs-
termine sind nachzuholen. Die Prüfungsleistungen 
müssen spätestens 4 Wochen vor der Schlußsit-
zung abgelegt werden. Das Prüfungsamt bestimmt 
einen neuen Prüfungstermin. Ist ein Nachholen 

innerhalb dieser Frist nicht möglich, so müssen 
bereits abgelegte Klausuren oder mündliche Prü-
fungen beim nächsten Prüfungstermin wiederholt 
werden. 

§13 
Bewertung und Prüfungszeugnis 

(1) Der Bewertung wird folgende Notenskala zugrun-
degelegt: 

sehr gut 

gut 

befriedigend 

ausreichend 

(1) = 

(2) = 

(3) = 

(4) = 

nicht ausreichend (5) = 

eine besonders her-
vorragende Leistung, 
eine Leistung, die die 
Anforderungen deutlich 
übertrifft, 
eine Leistung, die 
den Anforderungen 
entspricht, 
eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel den 
Anforderungen noch 
entspricht, 
eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
entspricht. 

(2) Es können halbe Noten gegeben werden, jedoch 
nur bis zur Notenstufe 4,0. 

(3) Die Endnoten, die Fachnoten der einzelnen Fächer 
und die Gesamtnote lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,25 
sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,26 bis 1,75 
sehr gut bis gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,76 bis 2,25 
gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,26 bis 2,75 
gut bis befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 2,76 bis 3,25 
befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,26 bis 3,75 
befriedigend bis ausreichend, 

bei einem Durchschnitt von 3,76 bis 4,00 
ausreichend, 

bei einem Durchschnitt unter 4,0 
nicht ausreichend. 

(4) Die Bewertung der einzehien Prüfungsleistungen 
ist gleichzeitig die Fachnote. 

(5) Bewerber, die die Prüfung bestanden haben, erhal-
ten ein Zeugnis. Dieses enthält die Gesamtnote. Zur 
Feststellung der Gesamtnote wird aus der Summe der 
Fachnoten für die einzehien Prüfungsleistimgen bei 
doppeltem Gewicht der Fachnoten für die Prüfungs-
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predigt, die Prüfungslehrprobe und die Hausarbeit der 
Durchschnitt gebildet. 

(6) § 13 Abs. 1, 2 und 3 gilt auch für die Bewertung 
der Vorarbeiten für die Prüfungspredigt und des Un-
terrichtsentwurfs für die Prüfungslehrprobe und für 
die Bewertung der gehaltenen Predigt und der gehal-
tenen Lehrprobe. 

(7) Die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen, 
die Fachnoten und die Gesamtnote werden in eine 
Liste eingetragen. Die an der Schlußsitzung beteiligten 
Mitglieder des Prüfungsausschusses setzen mit ihrer 
Unterschrift die in der Liste eingetragenen Noten fest. 

zu §13 

13.1 Das Zeugnis enthält die Gesamtnote und die 
Fachnoten der einzelnen Fächer. 

13.2 Das Prüfungszeugiüs wird vom Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses und vom Landesbi-
schof unterzeichnet. 

13.3 Die Namen der Bewerber, die die Prüfung 
bestanden haben, werden veröffentlicht. 

§14 

Bestehen der Prüfung 

(1) Die Prüfung hat bestanden: 
a) wer einen Durchschnitt der Fachnoten in den ein-
zelnen Prüfimgsleistungen von mindestens 4,0 er-
reicht, und 

b) wer in der Prüfungspredigt und in der Prüfungs-
lehrprobe jeweils eine Fachnote von mindestens 4,0 
erreicht, und 

c) wer einen Durchschnitt der Fachnoten von minde-
stens 4,0 in den Fächern erreicht, in denen der Fach-
note eine Klausur oder mündliche Prüfung zugrunde 
liegt, und 

d) wer bei nicht mehr als zwei Prüfungsleistungen die 
Fachnote „nicht ausreichend" (5) erhalten hat, wenn er 
diese Prüfungsleistungen entweder durch mindestens 
zweimal die Fachnote „gut" (2) oder mmdestens vier-
mal die Fachnote „befriedigend" (3) ausgleichen kann. 

amt eine Bescheinigung, die die erbrachten Prü-
fungsleistungen und deren Noten enthält. Sie muß 
erkennen lassen, daß die Prüfung nicht bestanden 
ist. 

§15 
Wiederholung einzelner Prüfungsleistungen 

(1) Wer in der Prüfungspredigt oder Prüfungslehrpro-
be die Fachnote 4,0 in einem Fach nicht erreicht hat, 
jedoch einen Diachschnitt der Fachnoten von minde-
stens 4,0, hat die Prüfung bestanden, wenn er iimerhalb 
eines Jahres nach Abschluß der Prüfung bei der Wie-
derholung der Prüfungsleistung die Endnote 4,0 er-
reicht hat. Hat er die Endnote 4,0 nicht erreicht, so ist 
die gesamte Prüfung nicht bestanden. Sie kann nicht 
wiederholt werden. 

(2) In besonderen Härtefällen kann der Oberkirchen-
rat eine zweite Wiederholung gestatten. Sie muß inner-
halb eines Jahres nach Abschluß der ersten 
Wiederholung erfolgen. 

zu §15 

15.1 Ist die Prüfungspredigt oder die Prüfungs-
lehrprobe zu wiederholen, so teilt der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses dem Bewerber 
schriftlich mit, in welchem Zeitraum dies mög-
lich ist. 

§16 
Wiederholung der gesamten Prüfung 

(1) Hat der Bewerber die Prüfung nicht bestanden, so 
ist eine Wiederholung frühestens nach einem Jahr, 
spätestens nach zwei Jahren möglich. 

(2) In besonderen Härtefällen kann der Oberkirchen-
rat eine zweite Wiederholung gestatten. Sie muß ein 
Jahr nach der ersten Wiederholung erfolgen. 

zu §16 

16.1 Ist die Prüfung nicht bestanden, so teilt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Bewer-
ber schriftlich mit, wann die Prüfung wiederholt 
werden kann. 

(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält hier-
über schriftlich Bescheid. 

zu §14 

14.1 Ist die Prüfung nicht bestanden, so erhält der 
Bewerber auf schriftlichen Antrag vom Prüfungs-

§17 
Einwendungen gegen das Prüfungsverfahren und 
das Prüfungsergebnis 

(1) Erscheint das Prüfungsverfahren nicht ordnungs-
gemäß, so können beim Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses innerhalb von 48 Stunden nach 
Beendigung des betreffenden Prüfungsvorganges 
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Einwendungen erhoben werden. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses entscheidet innerhalb weite-
rer 48 Stunden nach Zugang der Einwendung. Wird 
der Einwendung stattgegeben, so hat das Prüfungs-
amt einen zeitnahen Termin für die Wiederholung 
der betreffenden Prüfungsleistung zu bestimmen. 

(2) Werden gegen einen Bewerber Entscheidungen 
nach § 11 Abs. 1 getroffen, kann er dagegen innerhalb 
einer Frist von 48 Stunden nach Bekanntgabe den 
Oberkirchenrat anrufen. 

(3) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
nach §§ 13 und 14 Abs. 2 kann der Oberkirchenrat 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe angerufen 
werden. 

(4) Gegen Entscheidungen des Oberkirchenrats 
nach Abs. 2 und 3 sowie gegen andere Entscheidun-
gen des Oberkirchenrats im Prüfungsverfahren 
(§§ 4, 12 Abs. 2, 15 Abs. 2, 16 Abs. 1) kann der 
Bewerber innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be der Entscheidung Beschwerde beim Landeskir-
chenausschuß einlegen. 

zu §17 

17.1 Handelt es sich bei der zu wiederholenden 
Prüfungsleistung um die Prüfungspredigt, die Prü-
fungslehrprobe oder eine mündüche Prüfung, so 
soll eine neue Prüfungskonmiission bestimmt wer-
den. Beziehen sich die Einwendungen auf eine 
Klausur, so wird die Wiederholung dieser Prü-
fungsleistung in der Regel auf die Person des Ein-
wendenden beschränkt. 

§18 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluß der Prü-
fung ist dem Bewerber auf schriftlichen Antrag Ein-
sicht in die ihn betreffenden Prüfungsakten zu 
gewähren. 

zu §18 

18.1 Die Prüfung ist mit dem Tag abgeschlossen, 
an dem der Prüfungsausschuß die Zeugnisse fest-
setzt. 

§19 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung ist erstmals für die Prü-
fungsteilnehmer anzuwenden, die im Herbst 1995 
ihre Klausuren und mündlichen Prüfungen ablegen. 

Verordnung zur Änderung der 
Kirchlichen Verordnung über die 
Verpflichtung der Pfarrer zur 
Erteilung von Religionsunterricht 
an den Schulen 

vom 26. Juni 1994 AZ 62.00-1 Nr. 210 

Die Kirchliche Verordnung über die Verpflich-
tung der Pfarrer zur Erteilung von Religionsunterricht 
an den Schulen vom 23. Februar und 28. Juni 1988 
(Abi. 53 S. 298) wird nach Beratung gemäß § 39 
Abs. 1 der Kirchenverfassung wie folgt geändert: 

Artikel 1 

§ 1 erhält folgenden Absatz 1 a: 

Gemeindepfarrer mit eingeschränktem Dienst-
auftrag sind zur Erteilung von Religionsunterricht in 
folgendem Umfang verpflichtet: 

Bei einer Einschränkung auf 75 v.H. 
eines vollen Dienstauftrags 6 Wochenstunden, 

bei einer Einschränkung auf 50 v.H. 
eines vollen Dienstauftrags 4 Wochenstunden. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1994 in 
Kraft. 

Stuttgart, den 21. Juli 1994 

D r . T o m p e r t 

Neufassung der 
Kindergartenordnung 
(Neu: Ordnung der 
Tageseinrichtungen für Kinder) 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 8. Juh 1994 AZ 46.00 Nr. 1057 

Die sogenannte 4-Kirchen-Konferenz in Kin-
dergartenfragen, der die vier in Baden-Württemberg 
vertretenen Kirchenleitungen sowie deren Spitzen-
verbände angehören, hat die bisherige Kindergar-
tenordnung, die mit Bekanntmachung des 
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Oberkirchenrats vom 23. Februar 1988 im Abi. 53 auf 
Seite 98 ff. veröffentlicht wurde, überarbeitet. 

Grund der Überarbeitung war zum einen eine 
Ergänzung und Fortschreibung der bisherigen Ord-
nung und zum anderen eine Öffnung der Ordnung in 
der Weise, daß sie auch für sämtliche Betreuungs-
formen, wie Regelkindergarten, Hort, Ganztagskin-
dergarten usw. verwendet werden kann. Deshalb hat 
sich auch der Name in „Ordnung der Tageseinrich-
tungen für Kinder" geändert. 

In der Ordnung der Tageseinrichtungen für Kin-
der werden die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Träger der Einrichtung sowie den Eltern/Erziehungs-
berechtigten der zu betreuenden Kinder geregelt. Es 
ist daher in jedem Fall darauf zu achten, daß bei der 
Neuaufnahme von Kindern die Ordnung der Tages-
einrichtungen für Kinder unter Berücksichtigung der 
Anhänge Inhalt des Betreuungsverhältnisses durch 
Unterzeichnung des Aufnahmevertrages wird. 
Die Eltern, deren Kinder sich bereits jetzt im Kinder-
garten befinden, sind auf die Neufassung der Ordnung 
der Tageseinrichtungen für Kinder in geeigneter Wei-
se aufmerksam zu machen, z.B. Aushang am Schwar-
zen Brett des Kindergartens mit entsprechendem 
Hinweis in einem Eltemrundbrief, Information am 
Elternabend. 

Sofern örtUche Besonderheiten eine Änderung 
der Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder not-
wendig machen, kann dies erfolgen. 

Bei der nachfolgend abgedruckten Ordnung der 
Tageseinrichtungen für Kinder wird auf die Veröf-
fentlichung der Anhänge, nicht jedoch auf die des 
Eltembriefs verzichtet. Den vollständigen Text der 
Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder mit den 
Anhängen hat der Evang. Landesverband für Kinder-
tagesstätten in Württemberg e.V. seinen Mitgliedern 
bereits zugesandt. Er wird auch in der nächsten Fas-
sung der Handreichung zum Kindergartenwesen, die 
als Beiblatt zum Amtsblatt der Landeskirche er-
scheinen wird, abgedruckt. 

D i e t r i c h 

Die Arbeit in unserer Tageseinrichtung für Kinder 
richtet sich nach der folgenden Ordnung, die Sie mit 
Abschluß des Aufiiahmevertrages (Anhang 2) anerken-
nen, und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
mit den hierzu erlassenen staatlichen und kirchlichen 
Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder 

Tageseinrichtungen für Kinder sind nach dem 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

- Krippen für Kinder bis zu drei Jahren 

- Kindergärten für Kinder vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zur Schulpflicht 

- Horte für Schulkinder 

- Kinderhäuser 

- Gruppen mit einer erweiterten Altersmischung, 
z.B. vom zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
oder bis zum zwölften Lebensjahr 

- Einrichtungen mit verschiedenen Betreuungszei-
ten (Anhang 5). 

1. Aufnahme 

1.1 In die Einrichtung können Kinder vom vollendeten 
dritten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht 
oder in Krippen, Horten und Einrichtungen mit einer 
erweiterten Altersmischung jüngere und ältere Kinder 
aufgenommen werden, soweit das notwendige Fach-
personal und Plätze vorhanden sind. 
Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückge-
stelh sind, sollen eine Grundschulförderklasse besu-
chen. Der weitere Besuch eines vom Schulbesuch 
zurückgestellten Kindes bedarf einer neuen Vereinba-
rung eines Personensorgeberechtigten mit dem Träger 
der Einrichtimg. 

1.2 Kinder, die körperlich, geistig oder seehsch behin-
dert sind, können die Einrichtung besuchen, wenn 
ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rahmen-
bedingungen der Einrichtung Rechnung getragen wer-
den kann. 

1.3 Der Träger legt mit den pädagogischen Mitarbei-
terinnen nach Anhörung des Elternbeirates die Grund-
sätze über die Aufnahme der Kinder in die Einrichtung 
fest. 

1.4 Jedes Kind muß vor Aufnahme in die Einrichtung 
ärztlich untersucht werden. Als ärztliche Untersu-
chung gih auch die Vorsorgeuntersuchung (An-
hang 2). 

1.5 Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der Be-
scheinigung über die ärztliche Untersuchung (An-
hang 3) und nach Unterzeichnung des 
Aufnahmebogens und Aufnahmevertrages (An-
hang 4 und 5). 

1.6 Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, 
Änderungen in der Personensorge sowie Änderungen 
der Anschrift, der privaten und geschäftUchen Tele-
fonnummern der Leiterin unverzüglich mitzuteilen, 
um bei plötzhcher Krankheit des Kindes oder anderen 
Notfällen erreichbar zu sein. 
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2. Besuch - Öfhungszeiten -
Schließungszeiten - Ferien 

2.1 Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die 
Einrichtung regelmäßig besucht werden. 

2.2 Fehh ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage, 
ist die Gruppenleiterin oder Leiterin zu benachrichti-
gen. Bei Ganztagsbetreuung ist am ersten Fehltag eine 
Benachrichtigung erforderlich. 

2.3 Die Einrichtung ist in der Regel von Montag bis 
Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, Fe-
rien der Einrichtung und der zusätzlichen Schlie-
ßungszeiten (Ziffer 2.7) geöffnet. Änderungen der 
Öf&iungszeiten bleiben nach Anhörung des Elternbei-
rates dem Träger vorbehalten. 

2.4 Der Besuch der Einrichtung regelt sich nach der in 
Anhang 5 vereinbarten Betreuungszeit. Eine Betreu-
ung außerhalb der Betreuungszeit ist durch das Perso-
nal nicht gewährleistet. 

2.5 Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit Ende 
der Sommerferien in der Einrichtung. 

2.6 Die Ferien werden vom Träger der Eiruichtung 
nach Anhönmg des Ehembeirates unter Berücksichti-
gung der Empfehlung des Trägerverbandes/der kirch-
lichen Aufsichtsbehörde festgelegt. 

2.7 Zusätzliche Schließungstage köimen sich für die 
Einrichtung oder einzelne Gruppen aus folgenden An-
lässen ergeben: Wegen Krankheit, behördlicher 
Anordnungen, Verpflichtung zur Fortbildung, Fach-
kräftemangel, betrieblicher Mängel. Die Personensor-
geberechtigten werden hiervon baldmöglichst 
unterrichtet. 

3. Elternbeitrag 

3.1 Für den Besuch der Einrichtung wird ein Eltem-
beitrag, ggf. zusätzlich Essensgeld erhoben. Die Bei-
träge sind jeweils im voraus bis zum 5. des Monats zu 
zahlen. Eine Änderung des Eltembeitrages/Essensgel-
des bleibt dem Träger vorbehalten (Anhang 6). 

3.2 Der Eltembeitrag ist eine Beteiligimg an den ge-
samten Betriebskosten der Einrichtung und ist deshalb 
auch während der Ferien, bei vorübergehender Schlie-
ßung (2.7), bei längerem Fehlen des Kindes und bis 
zur Wirksamkeit einer Kündigung zu bezahlen. Für 
Schulanfänger ist der Eltembeitrag bis zum Ende des 
Monats zu bezahlen, in dem die Sommerferien der 
Einrichtung beginnen. 

3.3 Sollte es Personensorgeberechtigten trotz öffentli-
cher Hilfen (Übernahme des Eltembeitrages durch das 
Jugendamt/Sozialamt/Bürgermeisteramt gemäß dem 

Kinder- und Jugendhilfegesetz/Bundessozialhilfege-
setz) nicht möglich sein, die Eltembeiträge zu leisten, 
kann der Beitrag in begründeten Fällen vom Träger 
ermäßigt werden. 

4. Aufsicht 

4.1 Die pädagogisch tätigen Mitarbeiterinnen sind 
während der vereinbarten Betreuungszeit der Einrich-
tung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 

4.2 Auf dem Weg zur und von der Einrichtung sind 
die Personensorgeberechtigten für ihre Kinder ver-
antwortlich.Insbesondere tragen die Personensorge-
berechtigten Sorge dafür, daß ihr Kind 
ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. 
Sie entscheiden durch eine schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Träger (Anhang 7 b), ob das Kind allein 
nach Hause gehen darf. Sollte das Kind nicht von 
einem Personensorgeberechtigten bzw. einer Begleit-
person (Anhang 7 a) abgeholt werden, ist eine geson-
derte Benachrichtigung erforderlich. 

4.3 Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberech-
tigten endet in der Regel mit der Übergabe des 
Kindes in den Räumen der Einrichtung an die päd-
agogisch tätigen Mitarbeiterinnen und beginnt 
wieder mit der Übernahme des Kindes in die Obhut 
eines Personensorgeberechtigten bzw. einer von 
diesen mit der Abholung beauftragten Person (An-
hang 7 a). Hat ein Personensorgeberechtigter 
schriftlich erklärt, daß sein Kind allein nach Hause 
oder im Ausnahmefall zu einer Veranstaltung 
außerhalb der Einrichtung gehen darf, beginnt die 
Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten in 
der Regel mit der Entlassung des Kindes aus den 
Räumen der Einrichtung. 

4.4 Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, 
Ausflüge) sind die Personensorgeberechtigten auf-
sichtspflichtig, sofern vorher keine andere Abspra-
che über die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen 
wurde. 

4.5 Für die Schulkinder erstreckt sich die Aufsichts-
pflicht auf die Zeit des Aufenthaltes in der Einrichtung 
während der Betreuungszeiten. Für den Weg von und 
zur Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten 
verantwortlich, ebenso für die Teilnahme an Veran-
staltungen außerhalb der Einrichtung, die die Kinder 
mit dem erklärten Einverständnis der Personensorge-
berechtigten besuchen. 

5. Kündigung 

5.1 Die Personensorgeberechtigten können das Ver-
tragsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende schriftlich kündigen. 



31. August 1994 147 Bd. 56 Nr. 8 

5.2 Einer Kündigung bedarf es nicht, wenn das Kind 
zum Ende des ICindergartenjahres in die Schule über-
wechselt (s. Ziffer 3.2). 

5.3 Der Träger der Einrichtung kann das Vertragsver-
hältnis mit einer Frist von vier Wochen zum Monats-
ende unter Angabe des Grundes schriftlich kündigen. 
Kündigungsgründe können u.a. sein: 

a) das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über ei-
nen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als vier 
Wochen, 

b) die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Ord-
nung aufgeführten Pflichten der Personensorgebe-
rechtigten, trotz schrifthcher Abmahnung, 

c) ein Zahlungsrückstand des Eltembeitrages über 
drei Monate trotz schriftlicher Mahnung, 

d) nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunter-
schiede zwischen Personensorgeberechtigten und der 
Einrichtung über das Erziehungskonzept und/oder 
eine dem Kind angemessene Förderung trotz eines 
vom Träger anberaumten Einigungsgespräches. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
(außerordentUche Kündigung) bleibt hiervon unbe-
rührt. 

6. Versicherungen 

6.1 Nach den derzeitig geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen sind Kinder von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt gegen Unfall versichert (Reichsversiche-
rungsordnung) 

- auf dem direkten Weg zur und von der Einrichtung 

- während des Aufenthaltes in der Einrichtung 

- während aller Veranstaltungen der Einrichtung 
außerhalb des Grundstückes (Spaziergang, Feste und 
dergl). 

Schulkinder und Kinder unter drei Jahren sind 
während des Aufenthaltes in der Einrichtung nicht 
durch die Reichsversicherungsordnung gegen Unfall 
versichert. 
Für Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Eltern 
empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzu-
schließen. 

6.3 Für vom Träger der Einrichtung oder von Mitar-
beiterinnen weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verursachte(n) Verlust, Beschädigungen und Ver-
wechslung der Garderobe und Ausstattung der Kin-
der wird keine Haftung übernommen. Dies gilt 
ebenso für mitgebrachte Spielsachen, Fahrräder etc. 

6.4 Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, 
haften unter Umständen die Eltern. 

7. Regelung in Krankheitsfällen 

7.1 Für Regelungen in Krankheitsföllen, insbeson-
dere bei der Wiederaufnahme des Kindes in die 
Einrichtung nach Krankheit, sind das Bundesseu-
chengesetz und seine nach Abschnitt 6 erlassenen 
Richtlinien für die Wiederaufnahme maßgebend. 

7.2 Kinder, die an ansteckender Borkenflechte, Cho-
lera, Diphtherie, Enteritis infectiosa, Keuchhusten, 
Krätze, Masern, Meningitis/Encephalitis, Milzbrand, 
Mumps, Ornithose, Paratyphus, Pest, Pocken, Polio-
myelitis, Q-Fieber, Röteln, Scharlach, Shigellenruhr, 
ansteckungsfähiger Tuberkulose der Atmungsorga-
ne, Tularämie, Typhus abdominalis, virusbedingtem 
hämorrhagischem Fieber, Virushepatitis oder Wind-
pocken erkrankt oder dessen verdächtig oder die ver-
laust sind, dürfen die der Tageseinrichtung dienenden 
Räume nicht betreten, nicht benutzen und an Veran-
staltungen der Einrichtung nicht teilnehmen, bis nach 
dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Ge-
sundheitsamtes eine Weiterverbreitung der Krankheit 
oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürch-
ten ist. Dies gilt auch für die Eltern, das Personal und 
sonstige Personen. 

7.3 Ausscheider, z.B. von Salmonellen und Ruhrbak-
terien, dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheits-
amtes und unter Beachtung der vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen die Räume der Einrichtung betre-
ten oder an Veranstaltungen teilnehmen. 

7.4 Der Leiterin muß sofort über diese Erkrankungen 
Mitteilung gemacht werden. 

7.5 Zur Wiederaufnahme des Kindes kann der Trä-
ger eine Bescheinigung des Arztes verlangen (An-
hang 8). 

7.6 Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, 
Durchfall oder Fieber u.ä. sind die Kinder zu Hause zu 
behalten. 

6.2 Alle Unfälle, die auf dem Wege von und zur Ein-
richtung eintreten und eine ärztUche Behandlung zur 
Folge haben, sind der Leiterin imverzüghch zu mel-
den, damit die Schadensregulierung eingeleitet wer-
den kann. 

7.7 In besonderen Fällen werden ärztUch verordnete 
Medikamente, die eine Einnahme in der Einrichtung 
während der Betreuungszeit notwendig machen, nur 
nach schriftlicher Vereinbarung zwischen Personen-
sorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen Mitar-
beiterinnen verabreicht. 
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Diakoniestationsvertrag über die Diakoniestation 
Möhringen-Sonnenberg-Fasanenhof 
Oberdorfplatz 14,70567 Stuttgart 

Für den Betrieb der Diakoniestation Möhringen-
Sonnenberg-Fasanenliof, Oberdorfplatz 14, 
70567 Stuttgart, m der Trägerschaft der Evang. 
Gesamtkirchengememde Möhringen, arbeiten die 
nachstehend genannten Kirchengemeinden in der 
Form einer kirchenrechtlichen Vereinbarung nach § 8 
des Kirchlichen Verbandsgesetzes unter Beitritt der 
nachgenannten Krankenpflegevereine zusammen. 

1. Evang. Gesamtkirchengemeinde Möhringen 
2. Evang. Kirchengemeinde Sonnenberg 
3. Evang. Kirchengemeinde Fasanenhof 
4. Der Evang. Krankenpflegeverein Möhringen 
5. Der Evang. Krankenpflegeverein Stuttgart-

Sonnenberg e.V. 

a) Evang. Gesamtkirchengemeinde Möhringen 

b) Evang. Kirchengemeinde Sonnenberg 

c) Evang. Kirchengemeinde Fasanenhof 

die Diakoniestation Möhringen-Sonnenberg-Fasanen-
hof. 

(2) Der Einzugsbereich der Station umfaßt unter Be-
rücksichtigung der Abgrenzung der Evang. Kirchen-
gemeinde Sonnenberg den Stadtbezirk 
Stuttgart-Möhringen. 

(3) Die Diakoniestation ist über den Evang. Landes-
verband für Diakonie- und Sozialstationen in Würt-
temberg e.V. mit ihren Diensten dem Diakonischen 
Werk der evang. Kirche in Württemberg e.V. ange-
schlossen. 

Präambel 

Seit 1977 wird von der Evang. Gesamtkirchenge-
meinde Möhringen die Diakoniestation betrieben und 
seit dem 1. Juli 1978 unter Einschluß von Sonnenberg 
und Fasanenhof mit dem Namen 
Diakoniestation Möhringen-Sonnenberg-Fasanenhof. 

Zur finanziellen Unterstützung haben sich seiner-
zeit die Evang. Kirchengemeinde Fasanenhof, der 
Evang. Krankenpflegeverein Stuttgart-Sonnenberg 
e.V. und der Evang. Krankenpflegeverein Möhringen 
vertraglich verpflichtet. 

Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Ge-
meinde in Wort und Tat als Antwort auf die Verkündi-
gung des Evangeliums. Mit der Diakoniestation 
nehmen die Evang. Kirchengemeinden Christi Auftrag 
zu Verkündigung und diakonischem Handeln wahr. 

Die Vertragspartner nehmen durch die Zusam-
menarbeit in der Diakoniestation ihre jeweilige Ver-
antwortung für den ambulanten pflegerischen Dienst 
an den Einwohnern des Arbeitsbereichs der Diakonie-
station wahr. Die Vertragspartner verpflichten sich zu 
vertrauensvoller Zusammenarbeit. Sie informieren 
sich insbesondere rechtzeitig und umfassend in allen 
Angelegenheiten, die die Arbeit der Diakoniestation 
berühren. 

§1 
Trägerschaft und Einzugsbereich 

(1) Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Möhringen 
betreibt in Bindung an die landeskirchliche Ordnung 
im Bereich der 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Diakoniestation hat die Aufgabe, in ihrem 
Emzugsbereich ambulante pflegerische Dienste im 
Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkei-
ten anzubieten. 

(2) Die Vertragspartner bemühen sich gemeinsam 
oder auch je getrennt in ihren Wirkungsbereichen 
um die Mithilfe möglichst vieler Einwohner für die 
Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der Diakoniesta-
tion. 

(3) Die Dienste der Diakoniestation stehen allen Ein-
wohnern im Einzugsbereich offen. 

§ 3 
Diakoniestationsausschuß 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Diako-
niestation bildet die Trägerin einen beschließenden 
Ausschuß. Dieser setzt sich zusammen aus: 

zwei Vertretern/innen der Evang. Gesamtkir-
chengemeinde Möhringen 
ein/e Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde 
Sonnenberg 
zwei Vertretern/innen der Evang. Kirchenge-
meinde Fasanenhof 
je ein/e Vertreter/in der Krankenpflegevereine 
der/die Kirchenpfleger/in der Gesamtkirchenge-
meinde Möhringen als Geschäftsführer/in der 
Diakoniestation. 
Der/die Vertreter/in des Stadtbezirks wirkt bera-
tend mit. 
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Der/die Pflegedienstleiter/in, der/die Einsatz-
leiter/in, sofern er/sie nicht Mitglied des Ausschus-
ses ist, können bei sie betreffenden Themen an den 
Sitzungen beratend teilnehmen und werden hierzu ein-
geladen. 

(2) Die Vertreter/innen der Kirchengemeinden wer-
den von den betreffenden ICirchengemeinderäten ge-
wählt. Die Vertreter/innen der Vereine werden unter 
Beachtung von § 56 der Kirchengemeindeordnung 
(KGO) vom Kirchengemeinderat auf Vorschlag des 
jeweiligen Vertragspartners benannt. 

(3) Ein/e Vertreter/in der Kirchlichen Verwaltungs-
stelle Stuttgart und der Fachberatung für Diakonie-
stationen beim Evang. Stadtverband werden zu den 
Sitzungen eingeladen. Sie haben beratende Funk-
tion. 

(4) Der Diakoniestationsausschuß wählt für die Dauer 
einer Amtsperiode des Kirchengemeinderates eine/n 
Vertreter/in des Trägers als Vorsitzenden. Der stell-
vertretende Vorsitz wird im jährUchen Wechsel von 
Vertretern/innen der Kirchengemeinden Sonnenberg 
und Fasanenhof wahrgenommen. 

(5) Der Diakoniestationsausschuß hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

- Er legt die Richtlinien für die Arbeit der Diakonie-
station fest, soweit keine anderweitigen Regelungen 
gühig smd. 

- Er kann eine Geschäftsordnung erlassen. 

- Er beschließt über die Anstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen der Diakoniestation im Rahmen des 
Stellenplans. Entscheidungen dieser Art, die die Pfle-
gedienstleitung, Einsatzleitung der Nachbarschaftshil-
fe und Geschäftsführung betreffen, werden im 
Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat der Trä-
gerin getroffen. 

- Er übt die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Diakoniestation aus. Die Fachauf-
sicht über die Pflegedienstleitimg hat die Fachberate-
rin beim Ausschuß für Ambulante Pflege des 
Stadtverbands, Fachaufsicht über Pflegekräfte führt 
die Pflegedienstleitung. 

- Er entwirft den Verwaltungs- und Stellenplan 
(Teilhaushaltsplan) der Diakoniestation, berät und be-
schließt den Rechnungsabschluß. 

- Er hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den Ver-
waltungs- und Stellenplan (Teilhaushaltsplan) der 
Diakoniestation. Die Anweisungsbefugnis wird 
vom/von der Vorsitzenden oder dessen Stellvertre-
ter/in wahrgenommen, die Bewirtschaftungsbefiignis 

für die laufenden Geschäfte wird dem/der Geschäfts-
führerin übertragen. 

- Er setzt die Gebührenordnung für die Diakoniesta-
tion fest. 

- Er berät über Änderungen der Aufgaben der Dia-
koniestation und macht Vorschläge an die Vertrags-
partner zur Änderung des Vertrags. 

(6) Als beschheßender Ausschuß der Kirchengemein-
de ist der Diakoniestationsausschuß an die Verfah-
rensregelungen der Kirchengemeindeordnung 
gebunden. Zur Vorberatung seiner Entscheidungen 
kann der Diakoniestationsausschuß auch Unteraus-
schüsse bilden. 

§ 4 
Pflegedienstleitung, Einsatzleitung der 

Nachbarschaftshilfe und Geschäftsführung 

(1) Für die Kranken-, Alten-, Haus- und Familienpfle-
ge wird eine Pflegedienstleitung bestellt. 

(2) Für die Nachbarschaftshilfe wird eine Einsatzlei-
tung bestellt. 

(3) Die Geschäftsführung für Verwaltungsaufgaben 
wird von der Gesamtkirchenpflege Möhringen wahr-
genommen. 

§ 5 
Finanzierung und Abrechnung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Diakoniesta-
tion werden im Verwaltungsplan (Teilhaushaltsplan) 
der Diakoniestation veranschlagt und in den Haus-
haltsplan der Trägerin übernommen. Hierfür wird eine 
Nebenrechnung geführt. Rechnungsjahr ist das Ka-
lenderjahr. 

(2) Die Diakoniestation deckt den Personal-, Sach-
und Verwaltungsaufwand zunächst insbesondere 
durch folgende Einnahmen ab: 

- Gebühren und Entgelte 

- Beiträge des Landes Baden-Württemberg und der 
Landeshauptstadt Stuttgart 

- Erstattung von Nachlässen aus dem Beitragsauf-
kommen der Krankenpflegevereine, Evang. Kranken-
pflegeverein Stuttgart-Sonnenberg e.V., 
Stuttgart-Möhringen und der Evang. Kirchengemein-
de Fasanenhof. 

- Spenden und sonstige Einnahmen, soweit sie nicht 
durch die Zweckbestimmung oder die Verembarung 
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über den Abmangel einem Vertragspartner zugeordnet 
sind. 

(3) Der danach verbleibende Abmangel wird von den 
beteiligten Partnern im Verhältnis Möhringen 60 %, 
Sonnenberg und Fasanenhof je 20 % getragen. 

(4) Auf den sich nach dem Haushaltsplan ergebenden 
Abmangelanteil leisten die Vertragspartner der Träge-
rin jeweils auf Quartalsmitte Abschlagszahlungen. 

(5) Die Vertragspartner sind berechtigt, in die Rech-
nungsunterlagen der Diakoniestation Einsicht zu 
nehmen. 

§6 
Schlußbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der vorhe-
rigen Genehmigung des Evang. Oberkirchenrats in 
Stuttgart am 1. Januar 1993 m Kraft. 

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Sie kann von jedem der Vertragspartner 
mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende 
des Kalenderjahres gekündigt werden. Unter den übri-
gen Beteiligten besteht sie fort und ist entsprechend 
anzupassen. Bei einer Kündigung durch die Trägerin 
wird die Diakoniestation m die Trägerschaft einer 
anderen Kirchengemeinde übernommen. Die Kündi-
gung bedarf der Schriftform. 

(3) Über eine notwendige Anpassung nach Abs. 2 und 
eine Auseinandersetzung der Vermögensgegenstände, 
die der Diakoniestation dienen, entscheidet im Streit-
fall der Oberkirchenrat. 

(4) Diese Vereinbarung ersetzt die Satzung der Diako-
niestation vom 14. März 1978 und die Kooperations-
verträge mit dem Krankenpflegeverein 
Stuttgart-Sonnenberg e.V. und der Kirchengemeinde 
Fasanenhof. 

Diakoniestationsvertrag über die 
Diakonie-Sozialstation Lauffen-
Neckarwestheim-Nordheim 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 26. Juli 1994 AZ 45 Lauffen a.N. Nr. 38 

Zum Betrieb der Diakonie-Sozialstation Lauffen-
Neckarwestheim-Nordheim in der Trägerschaft der 
Kirchengemeinde Lauffen wurde eine kirchenrechtli-
che Vereinbarung abgeschlossen. Sie wurde durch 
Verfügung des Oberkirchenrats vom 4. Juli 1994 ge-
nehmigt und wird gemäß § 8 des Kirchlichen Ver-
bandsgesetzes bekanntgemacht. 

D r . T o m p e r t 

Diakonie-Sozialstationsvertrag über die 
Diakonie-Sozialstation LaufFen-
Neckarwestheim-Nordheim 

Für den Betrieb der Diakonie-Sozialstation Lauf-
fen-Neckarwestheim-Nordheim in der Trägerschaft 
der Evang. Kirchengemeinde Lauffen a.N. arbeiten die 
nachstehend genannten Kirchengemeinden und 
evang. Krankenpflegevereine in der Form einer 
kirchenrechtUchen Vereinbarung nach § 8 des Kirch-
lichen Verbandsgesetzes zusammen. 

1. Evang. Kirchengemeinde Lauffen mit dem ihr ange-
schlossenen Evang. Diakonissenverein Lauffen e.V. 

2. Evang. Kirchengemeinde Neckarwestheim mit 
dem ihr angeschlossenen Evang. Krankenpflegeverein 
Neckarwestheim 

3. Evang. Kirchengemeinde Nordheim mit dem ihr 
angeschlossenen Evang. Krankenpflegeverein Nord-
heim 

Stuttgart-Möhringen, den 24. November 1992 Präambel 

Seit 1. Januar 1981 wird von der Evang. Kirchen-
gemeinde Lauffen die Diakonie-Sozialstation Lauffen 
betrieben. 
Als Einrichtimg der beteiligten Kirchengemeinden ist 
die Diakonie-Sozialstation Lauffen-Neckarwestheim-
Nordheün Ausdruck des gelebten Glaubens der christ-
lichen Gemeinde in Wort und Tat. Die Vertragspartner 
nehmen durch die Zusammenarbeit in der Diakonie-
Sozialstation ihre jeweilige Verantwortung für den 
ambulanten pflegerischen Dienst an allen Einwohnern 
des Arbeitsbereichs der Diakonie-Sozialstation wahr. 
Die Vertragspartner verpflichten sich zu vertrauens-
voller Zusammenarbeit. Sie informieren sich insbe-
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sondere rechtzeitig und umfassend in allen Angele-
genheiten, die die Arbeit der Diakonie-Sozialstation 
berühren. 

Trägerschafl und Einzugsbereich 

(1) Die Rechtsträgerin ist die Evang. Kirchengemein-
de Lauffen a.N. Sie betreibt als Trägerin in Bindung 
an die landeskirchUche Ordnung für ihren und den 
Bereich der Evang. Kirchengemeinden Neckarwest-
heim und Nordheim die Diakonie-Sozialstation Lauf-
fen-Neckarwestheim-Nordheim. 

(2) Der Einzugsbereich der Station umfaßt die bürger-
lichen Gemeinden Lauffen, Neckarwestheim und 
Nordheim. 

(3) Die Diakonie-Sozialstation ist über den Evang. 
Landesverband für Diakonie-Sozialstationen in Würt-
temberg e.V. mit ihren Diensten dem Diakonischen 
Werk der evang. Kirche in Württemberg e.V. ange-
schlossen. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen 
Gemeinde in Wort und Tat als Antwort auf die Ver-
kündigung des Evangeliums. Mit der Diakonie-
Sozialstation als ihrer Einrichtung nehmen die 
beteiUgten Kirchengemeinden Christi Auftrag zur 
Verkündigung und diakonischem Handeln wahr. Die 
Diakonie-Sozialstation hat die Aufgabe, in ihrem Ein-
zugsbereich ambulante pflegerische Dienste (Kran-
ken- und Altenpflege, Haus- und Familienpflege, 
Dorfhilfe sowie Nachbarschaftshilfe) im Rahmen der 
personellen lud finanziellen MögUchkeiten anzubie-
ten und zu koordinieren. 

(2) Die Diakonie-Sozialstation dient ausschließlich 
und uiunittelbar gemeinnützigen mildtätigen und 
kirchlichen Zwecken nach den §§ 52 bis 54 Abgaben-
ordnung. 

(3) Die Vertragspartner bemühen sich gemeinsam 
oder auch je getrennt in ihren Wirkungsbereichen um 
die Mithilfe möglichst vieler Einwohner für die Auf-
gaben und Tätigkeitsfelder der Diakonie-Sozialsta-
tion. 

(4) Die Dienste der Diakonie-Sozialstation stehen al-
len Einwohnern im Einzugsbereich offen. 

§ 3 
Diakonie-Sozialstationsausschuß 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Diako-
nie-Sozialstation bildet die Trägerin einen beschlie-
ßenden Ausschuß. Dieser setzt sich zusammen aus 

- 2 VertretemA^ertreterinnen der Evang. Kirchen-
gemeinde Lauffen 

- 1 Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde Nek-
karwestheim 

- 1 Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde Nord-
heim 

- je 1 Vertreter/in der evang. Krankenpflegevereine 
Lauffen, Neckarwestheim und Nordheim. 

Beratend gehören ihm je ein/e Vertreter/in der 
bürgerlichen Gemeinden Lauffen, Neckarwestheim 
und Nordheim an. Der/die Pflegedienstleiter/in, 
der/die Einsatzleiter/in und der/die Geschäftsfüh-
rer/in, sofern er/sie nicht MitgUed des Ausschusses 
ist, können bei sie betreffenden Themen an den Sit-
zungen beratend teilnehmen und werden hierzu ein-
geladen. 

(2) Die Vertreter/innen der Kirchengemeinden und 
der evang. Krankenpflegevereine werden von den Kir-
chengemeinderäten aus ihrer Mitte gewählt. Die Ver-
treter/innen der bürgerlichen Gemeinden werden von 
diesen benannt. 

(3) Ein/e Vertreter/in der Kirchlichen Verwaltungs-
stelle Ludwigsburg wird zu den Sitzungen eingeladen 
und kann an ihnen beratend teibehmen. 

(4) Der Diakonie-Sozialstationsausschuß wählt eine/n 
der Vertreter/innen der Trägerin als Vorsitzende/n und 
ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied als Stellver-
treter. 

(5) Der Diakonie-Sozialstationsausschuß hat insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

- Er legt die Richthnien für die Arbeit der Diakonie-
Sozialstation fest. 

- Er erläßt eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsord-
nung soll insbesondere die Geschäftsverteilung, den 
Ablauf der Geschäfte und die laufende Ausübung der 
Bewirtschaftungsbefugnis und Anweisungsbefugnis 
in der Diakonie-Sozialstation festlegen sowie eine Re-
gelung über die Aufteilung der Vertretungsaufgaben 
treffen. 

- Er beschUeßt über die Anstellung, Beförderung, 
Höhergruppierung und Entlassung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Diakonie-Sozialstation im 
Rahmen des Stellenplans. Sofern sich der Zuständig-
keitsbereich einer Pflegekraft überwiegend auf eine 
Kirchengemeinde erstreckt, wird der betroffenen Kir-
chengemeinde ein Vorschlagsrecht für die Anstellung 
eingeräumt. Entscheidungen, die die Anstellung, Be-
förderung, Höhergruppierung und Entlassung der 
Pflegedienstleitimg und Geschäftsführung betreffen, 
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werden im Einvernehmen mit dem Kirchengemeinde-
rat der Trägerin getroffen. 

- Er übt die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitar-
beiter/innen der Diakonie-Sozialstation aus. 

- Er entwirft den Verwaltungs- und Stellenplan (Teil-
haushaltsplan) der Diakonie-Sozialstation und berät 
den Rechnungsabschluß. 

- Er hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den Ver-
waltungsplan der Diakonie-Sozialstation und insoweit 
auch die Anweisungsbefugnis. 

- Er setzt eine Gebührenordnung für die Diakonie-So-
zialstation fest. 

- Er berät über Änderungen der Aufgaben der Diako-
nie-Sozialstation nach § 2 Abs. 1 Satz 3 und macht 
Vorschläge an die Vertragspartner zur Änderung des 
Vertrags. 

(6) Als beschließender Ausschuß der Kirchengemein-
de Lauffen ist der Diakonie-Sozialstationsausschuß an 
die Verfahrensregelungen der Kirchengemeindeord-
nung gebunden. 

§4 
Pflegedienstleitung, Einsatzleitung der 
Nachbarschaftshilfe und Geschäftsführung 

(1) Für die Kranken- und Altenpflege wird eine Pfle-
gedienstleitung bestellt. Die unterstellten Mitarbei-
ter/innen sind in der Regel für einen bestimmten 
Pflegebereich zuständig. Sie arbeiten mit den örtlichen 
Kirchengemeinden zusanmien und werden von diesen 
seelsorgerlich begleitet. 

(2) Für die Nachbarschaftshilfe und die Haus- und 
Familienpflege wird eine Einsatzleitung bestellt, die 
dezentral organisiert sein kann. 

(3) Für die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben 
wird von der Trägerin eine Geschäftsführung bestellt. 

§ 5 
Finanzierung imd Abrechnung 

(1) Die Einnahmen und Ausgaben der Diakonie-
Sozialstation werden im Verwaltungsplan (Teilhaus-
haltsplan) der Diakonie-Sozialstation veranschlagt 
und als Nebenrechnung geführt. Der Teilhaushalts-
plan der Diakonie-Sozialstation wird in den Haus-
haltsplan der Trägerin übernommen. Rechnungsjahr 
ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Diakonie-Sozialstation deckt den Personal-, 
Sach- und Verwaltungsaufwand durch folgende Ein-
nahmen ab: 

- Gebühren und Entgelte 
- Ersätze von Nachlässen aus dem Beitragsaufkom-
men der örtlichen Krankenpflegefördervereine 
- Beiträge des Landes Baden-Württemberg, des 
Landkreises Heilbroim und der bürgerlichen Ge-
meinden 
- Zuschüsse der Sozialversicherungsträger 
- Spenden und sonstige Einnahmen, soweit sie nicht 
durch Zweckbestimmung oder Vereinbarung direkt 
einem Vertragspartner zuzuordnen sind. 

(3) Der entstehende Abmangel wird im Verhältnis der 
Einwohnerzahlen der bürgerlichen Gemeinden zum 
30. Juni des dem Rechnungsjahr vorausgehenden Ka-
lenderjahres aufgeteilt. Der aufgeteilte Abmangel 
wird, soweit nicht vorher noch örtlich gebundene Zu-
weisungen der Krankenpflegevereine oder Spenden 
zimi Abzug kommen, im Verhältnis 1:2 zwischen der 
Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde 
aufgeteilt. Um die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung des Landeszuschusses zu erfüllen, muß die jähr-
liche Abmangelbeteiligimg/Zuschußgewährung der 
bürgerlichen Gemeinden mindestens die Hälfte des 
Landeszuschusses erreichen. Dieser Mindestbeitrag 
wird dabei, sofem keine EinzelbewUligung auf die 
einzelnen bürgerlichen Gemeinden bezogen erfolgt, 
ebenfalls im Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 
30. Juni des Vorjahres aufgeteih. Opfer sind Eigeimiit-
tel der jeweiligen Kirchengemeinde. 

(4) Die Diakonie-Sozialstation informiert die bürger-
lichen Gemeinden rechtzeitig über Ausweitungen oder 
Einschränkungen des Aufgabenbereiches, des Stellen-
plans und über Neuinvestitionen von mehr als 
20.000 DM im Einzelfall bzw. 40.000 DM pro Jahr 
und bemüht sich, mit ihnen Einvernehmen darüber zu 
erzielen. 

Ausgaben, die durch 

- die Ausweitung des Aufgabenbereichs um mehr als 
10 % des bisherigen Planansatzes, 
- eine wesentliche Erweiterung des Stellenplanes, 
- Neuinvestitionen ab einem Einzelbetrag von 
DM 20.000 bzw. DM 40.000 insgesamt pro Jahr 

entstanden sind, werden für die Gememden nur dann 
abmangelwirksam, wenn diese trotz vorheriger Infor-
mation nicht itmerhalb eines Monats nach Zusendung 
des Haushaltsplans widersprochen haben. Der Wider-
spruch ist wirksam, wenn er von mehr als der Hälfte 
der bürgerlichen Gemeinden getragen wird. 

(5) Vor der Bewilligung von über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben muß ein Deckungsnachweis gege-
ben sein. 

(6) Auf den sich nach dem Haushaltsplan ergebenden 
Abmangelanteil leisten die Vertragspartner der Träge-
rin jeweüs auf Quartalsmitte Abschlagszahlungen. 
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D r . T o m p e r t 

Dienstnachrichten 

 
 
 

 

 
Das Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg hat 

 
 Berufung in das staatliche Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit mit Wirkung vom 22. April 1994 zum Studienrat er-
nannt. 

 

 
 

 

Der Landesbischof hat mit Wirkung vom 1. August 1994 zum 
Pfarrer für Evang. Religionslehre ernannt und mit der 
Wahrnehmung eines vollen Unterrichtsauftrages beauftragt: 
an der Kaufmännischen Berufsschule Ehingen  

 

 

 

 

 

Der Landesbischof hat 

a) ernannt: 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 

 

mit Wirkung vom 1. August 1994 

 
 

 

 
 

 
 

 

mit Wirkung vom 1. September 1994 
 

 






